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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

13.01.1988 

Geschäftszahl 

87/03/0193 

Rechtssatz 

Die Unterlassung der Führung von Aufzeichnungen (über den jeweiligen Lenker) allein ist nach § 103 Abs 2 
KFG nicht unter Strafe gestellt. (Hinweis auf E vom 23.3.1965, 1778/64) 


